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Studienplanung:

• Die ZP in Linguistik/Anglistik wird i.d.R. nach dem 4. Semester abgelegt, in
direktem Anschluss an den Besuch des G4-Proseminars.

• Die ZP muss spätestens bis zum Beginn des 7. Semesters erfolgreich abgeschlossen
werden.

Anmeldung:

• Die Anmeldung zur ZP Linguistik/Anglistik erfolgt i.d.R. in der letzten Woche des
Vorlesungszeitraums; die genauen Termine sowohl für die Anmeldung als auch für
die Prüfung selbst werden per Aushang während des Semesters bekanntgegeben.

• Erforderliche Scheine für die Zulassung zur ZP Linguistik/Anglistik:

- Grundkurs
- 2 Übungen zur Linguistik (G2-Übungen)
- G3-Proseminar
- G4-Proseminar

• Durch die Anmeldung zur ZP wird das Prüfungsverfahren eröffnet. Sollten Sie
dennoch aus gesundheitlichen Gründen nicht daran teilnehmen können, müssen Sie
unmittelbar ein Attest einreichen, sonst gilt die Prüfung als nicht bestanden;
unabhängig davon MUSS die Prüfung dann aber spätestens im darauffolgenden
Semester nachgeholt werden!

Inhalt + Durchführung:

• Die ZP Linguistik/Anglistik findet i.d.R. am ersten Montag und Dienstag in der
vorlesungsfreien Zeit statt (Bekanntgabe per Aushang); sie besteht aus folgenden 2
Teilen, die im Verhältnis 1:1 gewertet werden:

I. Übersetzung Deutsch – Englisch (2 Zeitstunden)

II. sprachwissenschaftlicher Teil (2 Zeitstunden):

! 1/5 der Aufgaben bestehen aus allgemeinen Fragen zur Linguistik
(basierend auf dem Grundkurs Introduction to Linguistics). Dabei werden
insb. die Kerngebiete (Phonetik & Phonologie, Morphologie, Syntax,
Semantik) sowie allgemeine Grundbegriffe abgefragt.

! 4/5 der Aufgaben beziehen sich auf das jeweilige G4-Proseminar, das zuvor
besucht wurde.

Um den sprachwissenschaftlichen Teil der Prüfung zu bestehen, müssen 60%
der Gesamtpunktzahl erreicht werden.

Wiederholung der ZP:

• Die ZP Linguistik/Anglistik gilt als bestanden, wenn beide Klausuren (I+II) jeweils
mit mindestens ausreichend (4,0) bewertet sind.

• Wird ein Teil der Prüfung nicht bestanden, kann die entsprechende Klausur im
darauffolgenden Semester wiederholt werden (unter Beachtung der 7-Semester-
Regel!).

• Kann die ZP Linguistik/Anglistik auch nach dem zweiten Versuch nicht erfolgreich
abgeschlossen werden, besteht letztlich noch die Möglichkeit einer mündlichen
Nachprüfung. (In diesem Fall setzen Sie sich bitte umgehend mit Frau Michel in
Verbindung.)

• Die mündliche Nachprüfung bezieht sich auf das nicht bestandene Teilgebiet. Wird
die Prüfung erfolgreich abgelegt, gilt die ZP Linguistik/Anglistik als bestanden mit
der Note 4,0. Andernfalls erlischt der Prüfungsanspruch.

Wörterbuchbenutzung:

• Deutsche Muttersprachler dürfen bei der Übersetzungsklausur das DCE (Dictionary

of Contemporary English) benutzen.

• Für Studierende, deren Muttersprache weder Deutsch noch Englisch ist, ist
zusätzlich ein einsprachiges deutsches Wörterbuch (Wahrig, kleine Ausgabe)
zugelassen. (Bitte bei der Anmeldung zur ZP angeben!)

• Englische Muttersprachler dürfen statt des DCE ebenfalls ein einsprachiges
deutsches Wörterbuch (Wahrig , kleine Ausgabe) benutzen. (Bitte bei der
Anmeldung zur ZP angeben!)

• Für die sprachwissenschaftliche Klausur ist die Benutzung eines Wörterbuchs
NICHT zulässig.



Ergebnisse:

Die Ergebnisse der ZP Linguistik/Anglistik werden im Laufe der Semesterferien per
Aushang bekanntgegeben (ca. im September nach der Juli-ZP bzw. im April nach der
Februar-ZP).

Zwischenprüfungszeugnis Anglistik:

• Die Gesamtnote für die ZP im Fach Anglistik ergibt sich aus den beiden Noten der
Teilprüfungen in Linguistik bzw. in Literaturwissenschaft; die Teilnoten werden
dabei im Verhältnis 1:1 gewichtet.

• Beantragen des Zeugnisses:

1. Das Zwischenprüfungszeugnis wird im Sekretariat der Abteilung beantragt, in
der die erste Teilprüfung abgelegt wurde (Linguistik bzw. Literaturwissenschaft).
Dort wird das Zeugnis vorbereitet und die erste Teilnote eingetragen.

2. Wenn Sie die zweite Teilprüfung erfolgreich abgelegt haben, bringen Sie das
Zeugnis bitte ins zuständige Sekretariat, um die zweite Teilnote eintragen zu lassen.

3. Abschließend muss das Zeugnis vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
Anglistik unterschrieben werden. Dieses Amt wird abwechselnd von den
Lehrstuhlinhabern der drei Anglistik-Institute bekleidet. Falls die Unterschrift noch
fehlt, das Zeugnis bitte nochmals im entsprechenden Sekretariat abgeben.


